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sierten Version des in Pressekreisen 
gut bekannten „circulaire Bettel“ ent-
sprochen wurde. 24 Stunden solle 
ein*e Journalist*in schon warten kön-
nen, bevor sie*er entweder die ange-
fragte Information, die Angabe der 
genauen Wartezeit oder die „raisons 
légales“ für eine Informationsverwei-
gerung bekäme. Premier Luc Frieden 
(CSV) ist kein Freund von festgelegten 
Fristen. „Die Frage, wie viel das Büro-
mobiliar in einem bestimmten Jahr 
kostete, bedarf einer aufwendigeren 
Recherche als die Frage, wann man an 
einem bestimmten Tag aufgestanden 
ist“, äußerte er zur Begründung, war-
um sich auch 2024 keine spezifischen 
Pressefristen im Gesetz finden lassen. 
Als müsse der*die Staatsbeamt*in in 
Zeiten digitaler (und transparenter) 
Buchhaltung gleich ganze Ordner per 
Hand nach dem Hinweis auf Möbel-
hausrechnungen durchsuchen. 

Premier Luc Frieden ist  
kein Freund von 
festgelegten Fristen.

Als erstes von drei Hauptzielen 
nennt der Entwurf „ein spezifisches 
Zugangsrecht zu Informationen für 
berufliche Journalisten einzuführen 
und den nationalen Rechtsrahmen mit 
den Bestimmungen des Europarats-
übereinkommens über den Zugang zu 
öffentlichen Dokumenten („Tromsø-
Konvention“) in Einklang zu bringen 
(…)“. Wer einen genauen Blick hinein 
wirft, dem fällt auf, dass tatsächlich 
nahezu alle Änderungen auf der von 
aktuell 20 europäischen Ländern un-
terschriebenen Tromsø-Konvention 
beruhen. So gilt auch das Informa-
tionszugangsrecht prinzipiell, ganz 
nach Art der „Tromsø-Konvention“, 
für alle natürlichen und juristischen 
Personen. 

In Bezug auf Journalist*innen 
wird im Text lediglich neben dem all-

gemeinen Recht auf Zugang betont, 
dass sie Zugang zu Dokumenten ha-
ben, um ihre Aufgabe im öffentlichen 
Interesse zu erfüllen. Auch hier ver-
bleibt der Text in seiner Festlegung 
reichlich vage. Im einzig weiteren 
journalist*innen-spezifischen Absatz 
(Artikel 5, Absatz 4) heißt es ebenso 
vage: „Bei der Bearbeitung von Anfra-
gen zur Kommunikation berücksich-
tigen die angefragten Organisationen, 
im Rahmen des Zumutbaren, die be-
sonderen Bedürfnisse von Berufsjour-
nalisten.“ Laut einer Erläuterung von 
Elisabeth Margue sind hier zeitliche 
Einschränkungen gemeint. Es steht zu 
hoffen, dass kein*e Journalist*in nach 
den Kosten für das Büromobiliar fragt.

Kritisch angemerkt wurden auch 
die zahlreichen Einschränkungen, 
nach denen der Zugang zu Dokumen-
ten verwehrt werden darf. Dazu zäh-
len unter anderem Rechte an geisti-
gem Eigentum oder die Fähigkeit, dass 
die Veröffentlichung Entscheidungs-
prozesse in Bezug auf die wirtschaftli-
che, finanzielle, steuerliche und kom-
merzielle Politik behindern könnte. 

Im Gegensatz zur Tromsø-Konven-
tion fehlt im luxemburgischen Geset-
zesentwurf jedoch ein wichtiger Be-
standteil. In der Konvention folgt auf 
die zahlreichen möglichen Einschrän-
kungen der Halbsatz: „(…) es sei denn, 
es besteht ein überwiegendes öffent-
liches Interesse an der Offenlegung“. 
Dieser Zusatz ist nicht unerheblich, 
bedeutet er doch, dass Informationen 
trotz Einschränkungen bei öffentli-
chem Interesse eben doch zugänglich 
gemacht werden können. In Gesetzes-
texten zählen Halbsätze wie in kaum 
einem anderen Metier – abgesehen 
von der Poesie.

Aktuell liegen der Text und sei-
ne Änderungen wieder bei den 
Journalist*innen-Vertretungen. Es ist 
nun an ihnen, einen Avis zum Entwurf 
vorzulegen. Ob die Änderungswün-
sche berücksichtigt werden? Bleibt 
abzuwarten.

Informationszugangsrecht

Was lange währt …
Melanie Czarnik

Seit 20 Jahren ringen der Presserat 
und die Association luxembour-
geoise des journalistes profession-
nels (ALJP) mit der luxemburgischen 
Regierung um eine gesetzliche 
Grundlage für ein Informationszu-
gangsrecht für Journalist*innen. 
Was ist nun vom vorläufigen Ergeb-
nis zu halten?

Was lange währt, wird endlich gut, 
lautet ein deutsches Sprichwort. In 
Spanien dagegen geht es etwas pessi-
mistischer zu. „Quien espera, desespe-
ra“ – Wer wartet, verzweifelt. Schon in 
den Anfängen der nervlichen Zerreiß-
probe zwischen Anliegen und Hinhal-
tung forderte die Journalist*innenseite 
eine Verankerung des Informationszu-
gangsrechts in die „Loi sur la liberté 
d’expression dans les médias“ (der 
Name des Pressegesetzes, das 2004 
verabschiedet wurde). Bekommen ha-
ben sie das mit dem neuen Entwurf, 
der in Änderungen von drei verschie-
denen Gesetzestexten besteht, immer 
noch nicht. Die Anpassung im Presse-
gesetz beschränkt sich darauf zu spe-
zifizieren, wer genau mit dem Begriff 
Journalist*in gemeint ist. Ebenfalls 
eine der Forderungen des Presserats, 
der unter anderem für die Ausstellung 
von Presseausweisen verantwortlich 
ist. 

Lynn Warken, Präsidentin des 
Presserats, zeigte sich im Interview 
mit dem Radiosender 100,7 skeptisch 
gegenüber dem Entwurf. Es gelte 
nun, die Grenzen der Änderungen 
am Transparenzgesetz auszuloten, 
das 2018 als Kompromiss von der Re-
gierung vorgeschlagen wurde. Um 
Schlupflöcher zu vermeiden und si-
cherzustellen, dass es nicht schlechter 
wird als zuvor, müssen alle Szenarien 
durchgespielt werden. Ein Punkt, der 
Warken sofort auffällt: Die Regierung 
setzt weiterhin keine festen Fristen für 
die Beantwortung von Presseanfragen.

Auch dies eine langjährige Kritik, 
der bislang nur in der 2022 aktuali-
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Im August gestaltet die Illustratorin 
Vanessa Mundle die Backcover der woxx. 
Erfahren Sie mehr über die Künstlerin  
unter woxx.eu/mundle

Sommerloch
Dieses Jahr pausiert die woxx in der 
Mitte-August-Woche. Die nächste Ausgabe 
erscheint am 23. August.

Creux estival
Cette année, le woxx fait la pause durant 
la semaine du milieu d’août. La prochaine 
édition paraîtra le 23 août.


